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meistern spricht ausdrücklich c. 409 sie werden Weinmeister 
genannt. Irgend etwas Näheres über ihre Tätigkeit erfährt man 
freilich nicht, nur, daß sie das Aufsichtsrecht haben, über das, 
muß man hinzusetzen, was die 24 Geschworenen nach cc. (32), (82) 
auf diesem Gebiet bestimmt haben. Das ist auch hier anzunehmen: 
Anordnungsrecht der Maßmeister im Rahmen der vom Rat ge­
setzten Bestimmungen,- von einem eigenen Satzungsrecht ist nicht 
die Rede. Reiner der Wirte darf sich dem widersetzen, sonst muß 
er Brüche zahlen?) Die Summe des Falles 15 von 1 Nlark wird 
an diesen Stellen nicht angeführt, sie kommt aber vor in Ver­
bindung mit Maßen: c. (105), wenn ein weinschenk das Maß nicht 
richtig füllt oder es fälscht, so trifft ihn die verstümmelungsstrafe 
am Daumen, mit dem Ablösungsrecht von 1 Mark. In c. (84) ist 
wahrscheinlich mit dem unrechten Matz das Längenmaß gemeint, 
dafür ist ebenfalls 1 Mark Brüche zu zahlen. Der Zusammen­
hang mit den Brünner Bestimmungen ist also auch hier ganz klar.

Anhang
Wortlaut der neuen Fälle?):
1.") Insipit »liuä sxsroioium materiarum äs äivsrsis ssn- 

tsutiis oonxrsgatum inäikkvrsntvr. ütprimo:rudrioaäs äuvllo 
st sius smsnäis. tzuoä ssounäum iura civitatis nostrs municipalia 
saävsrtsnäum sstf *: g«ic«mg«e /»He soram i«äieio vek iurati« >>^ 
convictus üoc coram ipsis luerit testimonio virorum proborum, sivut iu 
prsssuti causa ss kabst, gui ° Lominem xrob«m äs orimin« accrraa«« et 
verbis t«rxib«s in eum obruen« ckuellum «ibi inäicere^ xre««mxserit, tam- 
guam calumniator et temerari«« citator «okvet quatuor mures» äs äuello

») Fehlt, oder etwas ähnliches wie in c. 28, dem der folgende Text ent­
stammt. d) Rötzler stellt hier um. «) Überflüssig, diente zur Anknüp­
fung an den Tinschub. ») Rötzler vel. «) hs. fehlerhaftiuäuoere.

') cc. (32), (82).
2) Sperrdruck bedeutet: in der hs. rote Überschrift. Der Text ist fort­

laufend, wie im ganzen Lodex sehr sparsam. Die Abschnittseinteilungen 
sind von mir, ebenso die Zahlung der Fälle und innerhalb der Fälle, des­
gleichen überwiegend die Satzzeichen.

') Erläuterung dazu siehe v. S. 453.
*) Xursiodruck bedeutet Übernahme aus dem Schöffenbuch, hier c. 28. 


